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... der.Anfrage der Abgeordneten Dr. ;':::.() .r~ .:.":<t ~J "'~: ,'." T u 1 1 
.~. und Genosse:2,betre':':"fend Bes(',heid des Arbeits-. ."", ':: ... ' ~, 

amtes Vöcklabruck, Zl.IV-SU-Nr.178-Befreiung 

der Einhaltung von Kontrollmeldungen" 
.::'"::.<'C' ' .... (Nr.1298/J) . 

. :':'.: ~:~ .::;'~ __ . ""_ In Beantwortung der Anfr3.ge der' Abgeo~dneten 
.u ... Dr.Tull . und Genossen, betreffend einen Bescheid des Ar­

:.'.beitsamtes Vöcklabruck kann ich folgendes mitteilen:.· 
+., "'"' .. . '" .' " , .. . 
~) ::; .. \. .. ,_. Die gegenständlict.e Anfrage bezieht sich darauf, 

..... ;-. ", 

"'ob die Möglichkeit besteht, Arbeitslose, die im Bezuge 
- . 

r;"von Sonderunterstü::'zung stehen, aus -triftigen Gründen, 
als solche werden' '_.-. ;./.' .. J., .' .. 

e J}i"'~:<. j ... '"--~.~.; .'. ~-~~: ::) .... 

a) Auslandsurlaub und 
b) Auslands- Kuraufenthalt 

angesehen, von der Einhaltung der gesetzlich vorgeschrie-

benen Kontrollmeldungen, und zwar: 
• • • _. 1 

'':·::'c) durch ÄnderUng 'der diesbezüglichen Durch-
~ .'-·~··~~f~~ -- ..... '.' . '" . 

.!.. '" .. ~ ... J>,.. :._ 

..J..', ~führungsariweisung des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung .. -' ',._ .. 

'zu befreien. 
• .. , '. ~ .. ..,.. ~ .. ~..! 

Zu a): 

Nach § 10 des Bundesgesetzes vom 10. März 1967, 
BGBl. Nr. 117, über die Gewährung einer Sonderunterstützung 

an im Ko~lenbergbau beschäftigte Personen im Falle ihrer 
Arbeitslosigkeit, hat sich der Arbeitslose'zurSicherung 

;; "=',~:seines Anspruches auf den Bezug der Sonderurite+,stützung 

'~d.:.monatlich mindestens zweimal 1)ei dem nach seinem Wohnort 
: ~. :.~. -- .'~ ~; . ~ -' 
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zuständigen Arbeitsamt persönlich' zu meldeno " 

~m Hinblick auf diese gesetzliche Bestimmung 
besteht keine Möglichkeit, Arbeitslose, die Bezieher 

' .•. i: "einer Sonderunterstütz1.mg sind, .. für die Zeit eines Ur­
laubes *) von den Kontrollmeidilllgen zu'befreien und diesen 
auch während des Urlaubes Sonderunterstützung zu gewähren. 
Diese Bestimmung ist erforderlich,damit'derArbeitslose, 
der'das Geld bezieht, auch verinittluilgsberEüt isto 

,.~~ .. ;~,., '. • • .: ,,' .... '.' .!~.,:,,::"" f .• :':' '.!.;..,~ , 

Zu b): 

Anders hingegen.verhält.es sich in den Fä.llen, 
in denen sieb. die Beziehe.r einer Sonderilllterstützung auf -

.:ärztlich verordnetem - Kuraufenthalt befinden. Da ein 
.~c. solcher Kuraufenthalteinem Krankenstand gleichzuhalten 

ist und auf Grund des Sonderunterstützungsgesetzes ein 
c<c.Ansprucb. auf Krankengeld nicht bestent, e~~hält der Leisturigs­

:,'. ·.·.-bezieher (analog den .Pensionisten) während ,der Zeit des 
. , 

Krankenstandes ,(Kuraufenthaltes) 'die Sonderunterstützung 
!" '., ,- • 

weiter. Sohin wird bei einem ärztlichen verordnetem 
Kuraufenthalt, gleichgültig ob im Inland. oder Ausland, 
die Sonderunterstützung weiter gewährt • 

. . '. ~ j) - < '\. ' ..... : 

Zu c): 

Eine Änderung der Durchführungsanweisung in 
dem Sinne, daß ~in Urlaub, gleichgültig ob er im Inland 

-, ~'- --,- " ... '. 

oder. im ~usland verbracht wird, einen.triftigen Grund 
für eine Befreiung von der Einhaltungder Kontrollmeldungen 
darstellen soll, iF1t jedoch im Hinblick a~ die ge.se,tz­
lichen Bestimmungen nicht möglich~ 

,-, ,.;".~ ~ , 

:' ..... 
'- ".'; 

~, I .' _ __ • __ , 

~';:"*)Begriff: Urlaub im arbei tsre~htlichen si~<'i~:t-da~~' Recht 
"~,;: des arbeitenden Menschen auf einen jährlichen arbei ts­

';;'-:(:': .. freien Zeitraum'um sich von der Berufsarbeit ,körperlich 
und geistig zu erholen. 
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